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§ 231 Einigung. 1 Einigen sich die Beteiligten während eines gerichtlichen
Verfahrens, das eine Enteignung betrifft, so gelten die §§ 110 und 111 ent-
sprechend. 2 Das Gericht tritt an die Stelle der Enteignungsbehörde.

§ 232 Weitere Zuständigkeit der Kammern (Senate) für Bauland-
sachen. Die Länder können durch Gesetz den Kammern und Senaten für
Baulandsachen die Verhandlung und Entscheidung über Maßnahmen der Ent-
eignung und enteignungsgleiche Eingriffe, die die in § 86 genannten Gegen-
stände betreffen und auf Landesrecht beruhen oder nach Landesrecht vor-
genommen werden, und über Entschädigungsansprüche übertragen sowie die
Vorschriften dieses Teils für anwendbar erklären.

Viertes Kapitel. Überleitungs- und Schlussvorschriften

Erster Teil. Überleitungsvorschriften

§ 233 Allgemeine Überleitungsvorschriften. (1) 1 Verfahren nach diesem
Gesetz, die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung förmlich eingeleitet
worden sind, werden nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften abgeschlos-
sen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 2 Ist mit gesetzlich vor-
geschriebenen einzelnen Schritten des Verfahrens noch nicht begonnen wor-
den, können diese auch nach den Vorschriften dieses Gesetzes durchgeführt
werden.

(2) 1 Die Vorschriften des Dritten Kapitels Zweiter Teil Vierter Abschnitt zur
Planerhaltung sind auch auf Flächennutzungspläne und Satzungen entspre-
chend anzuwenden, die auf der Grundlage bisheriger Fassungen dieses Gesetzes
in Kraft getreten sind. 2 Unbeschadet des Satzes 1 sind auf der Grundlage
bisheriger Fassungen dieses Gesetzes unbeachtliche oder durch Fristablauf un-
beachtliche Fehler bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Sat-
zungen auch weiterhin für die Rechtswirksamkeit dieser Flächennutzungspläne
und Satzungen unbeachtlich. 3 Abweichend von Satz 1 sind für vor dem In-
krafttreten einer Gesetzesänderung in Kraft getretene Flächennutzungspläne
und Satzungen die vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung geltenden Vor-
schriften über die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften, von Mängeln der Abwägung und von sonstigen Vorschriften ein-
schließlich ihrer Fristen weiterhin anzuwenden.

(3) Auf der Grundlage bisheriger Fassungen dieses Gesetzes wirksame oder
übergeleitete Pläne, Satzungen und Entscheidungen gelten fort.

§ 234 Überleitungsvorschriften für das Vorkaufsrecht. (1) Für das Vor-
kaufsrecht sind die jeweils zur Zeit des Verkaufsfalls geltenden städtebaurecht-
lichen Vorschriften anzuwenden.

(2) Satzungen, die auf Grund von § 25 des Bundesbaugesetzes erlassen wor-
den sind, gelten als Satzungen nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 weiter.

§ 235 Überleitungsvorschriften für städtebauliche Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen. (1) 1 Auf städtebauliche Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen, für die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung
nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften der Beginn der vorbereitenden
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Untersuchungen oder der Voruntersuchungen beschlossen worden ist, sind
abweichend von § 233 Absatz1 die Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden;
abgeschlossene Verfahrensschritte bleiben unberührt. 2 Ist eine städtebauliche
Entwicklungsmaßnahme jedoch vor dem 1. Juli 1987 förmlich festgelegt wor-
den, sind die §§ 165 bis 171 in der bis zum 30. April 1993 geltenden Fassung
weiter anzuwenden; wird zur zweckmäßigen Durchführung entsprechend den
Zielen und Zwecken einer solchen Entwicklungsmaßnahme eine Änderung
des Geltungsbereichs der Entwicklungsmaßnahmeverordnung erforderlich, ist
§ 53 in Verbindung mit § 1 des Städtebauförderungsgesetzes weiter anzuwen-
den.

(2) 1 Ist eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme vor dem 1. Januar 1998
förmlich festgelegt worden und ist nach der Sanierungssatzung nur die Geneh-
migungspflicht nach § 144 Absatz 2 in der bis zum 31. Dezember 1997 gelten-
den Fassung ausgeschlossen, bedarf eine Teilung auch weiterhin der schriftli-
chen Genehmigung der Gemeinde. 2 Die Gemeinde hat dem Grundbuchamt
Sanierungssatzungen im Sinne des Satzes 1 in entsprechender Anwendung des
ab dem 1. Januar 1998 geltenden § 143 Absatz 2 Satz 1 bis 3 unverzüglich
nachträglich mitzuteilen.

(3) In dem Gebiet, in dem das Grundgesetz schon vor dem 3. Oktober 1990
galt, ist § 141 Absatz 4 auf Beschlüsse über den Beginn der vorbereitenden
Untersuchungen, die vor dem 1. Mai 1993 bekannt gemacht worden sind,
nicht anzuwenden.

(4) Sanierungssatzungen, die vor dem 1. Januar 2007 bekannt gemacht wor-
den sind, sind spätestens bis zum 31. Dezember 2021 mit den Rechtswirkun-
gen des § 162 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 aufzuheben, es sei denn, es ist
entsprechend § 142 Absatz 3 Satz 3 oder 4 eine andere Frist für die Durch-
führung der Sanierung festgelegt worden.

§ 236 Überleitungsvorschriften für das Baugebot und die Erhaltung
baulicher Anlagen. (1) § 176 Absatz 9 ist auf Enteignungsverfahren nach
§ 85 Absatz 1 Nummer 5 anzuwenden, wenn der Eigentümer die Verpflich-
tung aus einem Baugebot nicht erfüllt, das nach dem 31. Mai 1990 angeordnet
worden ist.

(2) 1 § 172 Absatz 1 Satz 4 bis 6 gilt nicht für die Bildung von Teil- und
Wohnungseigentum, dessen Eintragung vor dem 26. Juni 1997 beantragt wor-
den ist. 2 Dies gilt auch, wenn ein Anspruch auf Bildung oder Übertragung von
Teil- und Wohnungseigentum vor dem 26. Juni 1997 durch eine Vormerkung
gesichert wurde. 3 § 172 in der ab dem 1. Januar 1998 geltenden Fassung ist
auch auf Satzungen, die vor dem 1. Januar 1998 ortsüblich bekannt gemacht
worden sind, anzuwenden.

§ 237 (weggefallen)

§ 238 Überleitungsvorschrift für Entschädigungen. 1Wurde durch die
Änderung des § 34 des Bundesbaugesetzes durch das Gesetz zur Änderung des
Bundesbaugesetzes vom 18. August 1976 die bis dahin zulässige Nutzung eines
Grundstücks aufgehoben oder wesentlich geändert, ist eine Entschädigung in
entsprechender Anwendung der §§ 42, 43 Absatz 1, 2, 4 und 5 und des § 44
Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 und 4 zu gewähren; dies gilt nicht, soweit in dem
Zeitpunkt, in dem nach § 44 Absatz 3 bis 5 Entschädigung verlangt werden

1 BauGB §§ 236–238 Baugesetzbuch
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kann, eine entsprechende Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung
auch nach § 34 des Bundesbaugesetzes in der bis zum 31. Dezember 1976
geltenden Fassung hätte eintreten können, ohne dass die Aufhebung oder
Änderung nach § 44 des Bundesbaugesetzes in der bis zum 31. Dezember 1976
geltenden Fassung zu entschädigen gewesen wäre. 2Wird durch die Änderung
des § 34 durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau vom 24. Juni 2004 die
bis dahin zulässige Nutzung eines Grundstücks aufgehoben oder wesentlich
geändert, ist Satz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 239 Überleitungsvorschrift für die Grenzregelung. Hat die Gemeinde
den Beschluss über die Grenzregelung (§ 82 in der vor dem 20. Juli 2004
geltenden Fassung) vor dem 20. Juli 2004 gefasst, sind die Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Vierten Teils des Ersten Kapitels in der vor dem 20. Juli
2004 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

§ 240 (weggefallen)

§ 241 (weggefallen)

§ 242 Überleitungsvorschriften für die Erschließung. (1) Für vorhande-
ne Erschließungsanlagen, für die eine Beitragspflicht auf Grund der bis zum
29. Juni 1961 geltenden Vorschriften nicht entstehen konnte, kann auch nach
diesem Gesetzbuch kein Beitrag erhoben werden.

(2) Soweit am 29. Juni 1961 zur Erfüllung von Anliegerbeitragspflichten
langfristige Verträge oder sonstige Vereinbarungen, insbesondere über das An-
sammeln von Mitteln für den Straßenbau in Straßenbaukassen oder auf Sonder-
konten bestanden, können die Länder ihre Abwicklung durch Gesetz regeln.

(3) § 125 Absatz 3 ist auch auf Bebauungspläne anzuwenden, die vor dem
1. Juli 1987 in Kraft getreten sind.

(4) 1 § 127 Absatz 2 Nummer 2 ist auch auf Verkehrsanlagen anzuwenden,
die vor dem 1. Juli 1987 endgültig hergestellt worden sind. 2 Ist vor dem 1. Juli
1987 eine Beitragspflicht nach Landesrecht entstanden, so verbleibt es dabei.

(5) 1 Ist für einen Kinderspielplatz eine Beitragspflicht bereits auf Grund der
vor dem 1. Juli 1987 geltenden Vorschriften (§ 127 Absatz 2 Nummer 3 und 4
des Bundesbaugesetzes) entstanden, so verbleibt es dabei. 2 Die Gemeinde soll
von der Erhebung des Erschließungsbeitrags ganz oder teilweise absehen, wenn
dies auf Grund der örtlichen Verhältnisse, insbesondere unter Berücksichtigung
des Nutzens des Kinderspielplatzes für die Allgemeinheit, geboten ist. 3 Satz 2
ist auch auf vor dem 1. Juli 1987 entstandene Beiträge anzuwenden, wenn
1. der Beitrag noch nicht entrichtet ist oder
2. er entrichtet worden, aber der Beitragsbescheid noch nicht unanfechtbar
geworden ist.
(6) § 128 Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn der Umlegungsplan (§ 66 des

Bundesbaugesetzes) oder die Vorwegregelung (§ 76 des Bundesbaugesetzes)
vor dem 1. Juli 1987 ortsüblich bekannt gemacht worden ist (§ 71 des Bundes-
baugesetzes).

(7) Ist vor dem 1. Juli 1987 über die Stundung des Beitrags für landwirt-
schaftlich genutzte Grundstücke (§ 135 Absatz 4 des Bundesbaugesetzes) ent-
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schieden und ist die Entscheidung noch nicht unanfechtbar geworden, ist § 135
Absatz 4 dieses Gesetzbuchs anzuwenden.

(8) 1 § 124 Absatz 2 Satz 2 in der bis zum 21. Juni 2013 geltenden Fassung
ist auch auf Kostenvereinbarungen in Erschließungsverträgen anzuwenden, die
vor dem 1. Mai 1993 geschlossen worden sind. 2 Auf diese Verträge ist § 129
Absatz 1 Satz 3 weiterhin anzuwenden.

(9) 1 Für Erschließungsanlagen oder Teile von Erschließungsanlagen in dem
in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet, die vor dem Wirksam-
werden des Beitritts bereits hergestellt worden sind, kann nach diesem Gesetz
ein Erschließungsbeitrag nicht erhoben werden. 2 Bereits hergestellte Erschlie-
ßungsanlagen oder Teile von Erschließungsanlagen sind die einem technischen
Ausbauprogramm oder den örtlichen Ausbaugepflogenheiten entsprechend fer-
tiggestellten Erschließungsanlagen oder Teile von Erschließungsanlagen. 3 Leis-
tungen, die Beitragspflichtige für die Herstellung von Erschließungsanlagen
oder Teilen von Erschließungsanlagen erbracht haben, sind auf den Erschlie-
ßungsbeitrag anzurechnen. 4 Die Landesregierungen werden ermächtigt, bei
Bedarf Überleitungsregelungen durch Rechtsverordnung zu treffen.

§ 243 Überleitungsvorschriften für das Maßnahmengesetz zum Bau-
gesetzbuch und das Bundesnaturschutzgesetz. (1) § 233 ist auf Verfahren,
Pläne, Satzungen und Entscheidungen, die auf der Grundlage des Maßnahmen-
gesetzes zum Baugesetzbuch eingeleitet, in Kraft getreten oder wirksam gewor-
den sind, entsprechend anzuwenden.

(2) Bei Bauleitplanverfahren, die vor dem 1. Januar 1998 förmlich eingeleitet
worden sind, kann die Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz1)
in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung weiter angewendet
werden.

§ 244 Überleitungsvorschriften für das Europarechtsanpassungsgesetz
Bau. (1) Abweichend von § 233 Absatz 1 werden Verfahren für Bauleitpläne
und Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 und § 35 Absatz 6, die nach dem
20. Juli 2004 förmlich eingeleitet worden sind oder die nach dem 20. Juli 2006
abgeschlossen werden, nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu Ende geführt.

(2) 1 Abweichend von Absatz 1 finden auf Bebauungsplanverfahren, die in
der Zeit vom 14. März 1999 bis zum 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet worden
sind und die vor dem 20. Juli 2006 abgeschlossen werden, die Vorschriften des
Baugesetzbuchs in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung weiterhin
Anwendung. 2 Ist mit gesetzlich vorgeschriebenen einzelnen Verfahrensschrit-
ten noch nicht begonnen worden, können diese auch nach den Vorschriften
dieses Gesetzes durchgeführt werden.

(3) § 4 Absatz 3 und § 4c gelten nur für Bauleitpläne, die nach Absatz 1
oder 2 nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu Ende geführt werden.

(4) (weggefallen)
(5) 1 Die Gemeinden können Satzungen, die auf der Grundlage des § 19 in

der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung erlassen worden sind, durch
Satzung aufheben. 2 Die Gemeinde hat diese Satzung ortsüblich bekannt zu
machen; sie kann die Bekanntmachung auch in entsprechender Anwendung

1 BauGB §§ 243, 244 Baugesetzbuch
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des § 10 Absatz 3 Satz 2 bis 5 vornehmen. 3 Unbeschadet der Sätze 1 und 2
sind Satzungen auf der Grundlage des § 19 in der vor dem 20. Juli 2004
geltenden Fassung nicht mehr anzuwenden. 4 Die Gemeinde hat auf die Nicht-
anwendbarkeit dieser Satzungen bis zum 31. Dezember 2004 durch ortsübliche
Bekanntmachung hinzuweisen. 5 Die Gemeinde hat das Grundbuchamt um
Löschung eines von ihr nach § 20 Absatz 3 in der vor dem 20. Juli 2004
geltenden Fassung veranlassten Widerspruchs zu ersuchen.

(6) 1 Für eine auf der Grundlage des § 22 in der vor dem 20. Juli 2004
geltenden Fassung wirksam erlassene Satzung bleibt § 22 in der vor dem
20. Juli 2004 geltenden Fassung bis zum 30. Juni 2005 weiterhin anwendbar.
2 Auf die Satzung ist § 22 in der geltenden Fassung anzuwenden, wenn beim
Grundbuchamt vor Ablauf des 30. Juni 2005 eine den Anforderungen des § 22
Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechende Mitteilung der Gemeinde eingegangen
ist. 3 Ist die Mitteilung hinsichtlich der Satzung nicht fristgerecht erfolgt, ist die
Satzung auf die von ihr erfassten Vorgänge nicht mehr anzuwenden. 4 Eine
Aussetzung der Zeugniserteilung nach § 22 Absatz 6 Satz 3 in der vor dem
20. Juli 2004 geltenden Fassung ist längstens bis zum 30. Juni 2005 wirksam.
5 Die Baugenehmigungsbehörde hat das Grundbuchamt um Löschung eines
von ihr nach § 20 Absatz 3 in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung
oder auf Grundlage von Satz 1 oder 4 in Verbindung mit § 20 Absatz 3 in der
vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung veranlassten Widerspruchs im Grund-
buch zu ersuchen, wenn die Satzung nicht mehr anwendbar ist oder die
Aussetzung der Zeugniserteilung unwirksam wird.

(7) § 35 Absatz 5 Satz 2 gilt nicht für die Zulässigkeit eines Vorhabens, das
die Nutzungsänderung einer baulichen Anlage zum Inhalt hat, deren bisherige
Nutzung vor dem 20. Juli 2004 zulässigerweise aufgenommen worden ist.

§ 245 Überleitungsvorschriften für den Stadtumbau, die Soziale Stadt
und die Förderung städtebaulicher Maßnahmen. (1) Ein von einer Ge-
meinde bis zum 20. Juli 2004 im Hinblick auf die Verwaltungsvereinbarungen
über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Arti-
kel 104a Absatz 4 des Grundgesetzes in seiner bis zum 20. Juli 2004 geltenden
Fassung zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen beschlossenes Gebiet für
Stadtumbaumaßnahmen sowie ein hierfür aufgestelltes städtebauliches Ent-
wicklungskonzept der Gemeinde gilt als Stadtumbaugebiet und städtebauliches
Entwicklungskonzept im Sinne des § 171b.

(2) Ein von der Gemeinde bis zum 20. Juli 2004 im Hinblick auf die Ver-
waltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an
die Länder nach Artikel 104a Absatz 4 des Grundgesetzes in seiner bis zum
20. Juli 2004 geltenden Fassung zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen
beschlossenes Gebiet für Maßnahmen der Sozialen Stadt sowie ein hierfür
aufgestelltes Konzept der Gemeinde gilt als Gebiet und Entwicklungskonzept
im Sinne des § 171e.

(3) Für die zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen bis zum 1. Septem-
ber 2006 geschlossenen Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von
Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104a Absatz 4 des Grund-
gesetzes in seiner bis zum 1. September 2006 geltenden Fassung ist § 164b in
seiner bis zum 12. September 2006 geltenden Fassung bis zum 31. Dezember
2019 anzuwenden.

Baugesetzbuch § 245 BauGB 1
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§ 245a Überleitungsvorschriften aus Anlass des Gesetzes zur Stär-
kung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und wei-
teren Fortentwicklung des Städtebaurechts. (1) 1 Die Regelungen zur Zu-
lässigkeit von Anlagen zur Kinderbetreuung sowie von Anlagen zur Nutzung
solarer Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in § 3 Absatz 2
Nummer 2 und § 14 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung1) in der ab dem
20. September 2013 geltenden Fassung gelten vorbehaltlich des Satzes 2 und
des Absatzes 2 auch für Bebauungspläne, die auf der Grundlage der Baunut-
zungsverordnung in einer Fassung vor dem 20. September 2013 in Kraft ge-
treten sind. 2 Satz 1 gilt nicht in Bezug auf Anlagen zur Kinderbetreuung, wenn
vor dem 20. September 2013 die ausnahmsweise Zulässigkeit dieser Anlagen
nach § 3 Absatz 3 Nummer 2 der Baunutzungsverordnung in der vom 27. Ja-
nuar 1990 bis zum 20. September 2013 geltenden Fassung durch Festsetzungen
nach § 1 Absatz 6 Nummer 1, Absatz 8 und 9 der Baunutzungsverordnung
ausgeschlossen worden ist.

(2) 1 Die sich aus § 3 Absatz 2 Nummer 2 und § 14 Absatz 3 der Baunut-
zungsverordnung in der ab dem 20. September 2013 geltenden Fassung in
Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 ergebende Zulässigkeit von Anlagen zur Kin-
derbetreuung sowie von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und
von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen kann durch Änderung der Bebauungs-
pläne nach Maßgabe der Vorschriften der Baunutzungsverordnung einge-
schränkt oder ausgeschlossen werden; hierauf sind die Vorschriften dieses Ge-
setzbuchs über die Aufstellung der Bauleitpläne, einschließlich der §§ 14 bis
18, anzuwenden. 2 Das Verfahren für die Änderung von Bebauungsplänen nach
Satz 1 kann vor dem 20. September 2013 eingeleitet werden.

(3) 1 Darstellungen in Flächennutzungsplänen, die vor dem 20. September
2013 in Bezug auf bauliche Anlagen zur Tierhaltung im Sinne des § 35 Ab-
satz 1 Nummer 4 die Rechtswirkungen des § 35 Absatz 3 Satz 3 erzielt haben,
haben diese Rechtswirkungen auch in Bezug auf bauliche Anlagen zur Tierhal-
tung im Sinne der ab dem 20. September 2013 geltenden Fassung des § 35
Absatz 1 Nummer 4. 2Wenn ein Fortgelten der Rechtswirkungen nach Satz 1
der ursprünglichen planerischen Zielsetzung widerspricht, stellt die Gemeinde
dies in einem Beschluss fest, der ortsüblich bekannt zu machen ist. 3Mit der
ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses gelten die entsprechenden Dar-
stellungen als aufgehoben; der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichti-
gung anzupassen.

(4) Soweit für Zulassungsentscheidungen über Anlagen zur Tierhaltung, die
dem § 35 Absatz 1 Nummer 4 unterfallen, vor Ablauf des 4. Juli 2012 bei der
zuständigen Behörde ein Antrag eingegangen ist, ist § 35 Absatz 1 Nummer 4
in seiner bis zum 20. September 2013 geltenden Fassung anzuwenden.

§ 245b Überleitungsvorschriften für Vorhaben imAußenbereich.
(1) (weggefallen)
(2) Die Länder können bestimmen, dass die Frist nach § 35 Absatz 4 Satz 1

Nummer 1 Buchstabe c nicht anzuwenden ist.

1 BauGB §§ 245a, 245b Baugesetzbuch
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§ 245c Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung
des neuen Zusammenlebens in der Stadt. (1) 1 Abweichend von § 233
Absatz 1 Satz 1 können Verfahren nach diesem Gesetz, die förmlich vor dem
13. Mai 2017 eingeleitet worden sind, nur dann nach den vor dem 13. Mai
2017 geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen werden, wenn die Betei-
ligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4
Absatz 1 Satz 1 oder nach sonstigen Vorschriften dieses Gesetzes vor dem
16. Mai 2017 eingeleitet worden ist. 2 § 233 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) 1 Bebauungspläne oder Satzungen mit Regelungen nach § 22 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 und 4 finden keine Anwendung, wenn die Regelung nach
§ 1010 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vor dem 13. Mai 2017 getroffen
worden ist. 2 Bebauungspläne oder Satzungen mit Regelungen nach § 22 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 5 finden keine Anwendung, wenn die Nutzung als
Nebenwohnung vor dem 13. Mai 2017 aufgenommen worden ist.

(3) § 34 Absatz 2 findet auf Baugebiete nach § 6a der Baunutzungsverord-
nung1) keine Anwendung.

Zweiter Teil. Schlussvorschriften

§ 246 Sonderregelungen für einzelne Länder; Sonderregelungen für
Flüchtlingsunterkünfte. (1) In den Ländern Berlin und Hamburg entfallen
die in § 6 Absatz 1, § 10 Absatz 2 und § 190 Absatz 1 vorgesehenen Geneh-
migungen oder Zustimmungen; das Land Bremen kann bestimmen, dass diese
Genehmigungen oder Zustimmungen entfallen.

(1a) 1 Die Länder können bestimmen, dass Bebauungspläne, die nicht der
Genehmigung bedürfen, und Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1, § 35 Ab-
satz 6 und § 165 Absatz 6 vor ihrem Inkrafttreten der höheren Verwaltungs-
behörde anzuzeigen sind; dies gilt nicht für Bebauungspläne nach § 13. 2 Die
höhere Verwaltungsbehörde hat die Verletzung von Rechtsvorschriften, die
eine Versagung der Genehmigung nach § 6 Absatz 2 rechtfertigen würde,
innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige geltend zu machen. 3 Der
Bebauungsplan und die Satzungen dürfen nur in Kraft gesetzt werden, wenn
die höhere Verwaltungsbehörde die Verletzung von Rechtsvorschriften nicht
innerhalb der in Satz 2 bezeichneten Frist geltend gemacht hat.

(2) 1 Die Länder Berlin und Hamburg bestimmen, welche Form der Recht-
setzung an die Stelle der in diesem Gesetzbuch vorgesehenen Satzungen tritt.
2 Das Land Bremen kann eine solche Bestimmung treffen. 3 Die Länder Berlin,
Bremen und Hamburg können eine von § 10 Absatz 3, § 16 Absatz 2, § 22
Absatz 2, § 143 Absatz 1, § 162 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und § 165 Absatz 8
abweichende Regelung treffen.

(3) § 171f ist auch auf Rechtsvorschriften der Länder anzuwenden, die vor
dem 1. Januar 2007 in Kraft getreten sind.

(4) Die Senate der Länder Berlin, Bremen und Hamburg werden ermächtigt,
die Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die Zuständigkeit von Behörden dem
besonderen Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzupassen.

Baugesetzbuch §§ 245c, 246 BauGB 1

1)Nr. 4.
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(5) Das Land Hamburg gilt für die Anwendung dieses Gesetzbuchs auch als
Gemeinde.

(6) (weggefallen)
(7) 1 Die Länder können bestimmen, dass § 34 Absatz 1 Satz 1 bis zum

31. Dezember 2004 nicht für Einkaufszentren, großflächige Einzelhandels-
betriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe im Sinne des § 11 Absatz 3
der Baunutzungsverordnung1) anzuwenden ist. 2Wird durch eine Regelung
nach Satz 1 die bis dahin zulässige Nutzung eines Grundstücks aufgehoben
oder wesentlich geändert, ist § 238 entsprechend anzuwenden.

(8) Bis zum 31. Dezember 2019 gilt § 34 Absatz 3a Satz 1 entsprechend für
die Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter baulicher Anlagen in bauli-
che Anlagen, die der Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden
dienen, und für deren Erweiterung, Änderung oder Erneuerung.

(9) Bis zum 31. Dezember 2019 gilt die Rechtsfolge des § 35 Absatz 4
Satz 1 für Vorhaben entsprechend, die der Unterbringung von Flüchtlingen
oder Asylbegehrenden dienen, wenn das Vorhaben im unmittelbaren räumli-
chen Zusammenhang mit nach § 30 Absatz 1 oder § 34 zu beurteilenden
bebauten Flächen innerhalb des Siedlungsbereichs erfolgen soll.

(10) 1 Bis zum 31. Dezember 2019 kann in Gewerbegebieten (§ 8 der Bau-
nutzungsverordnung, auch in Verbindung mit § 34 Absatz 2) für Aufnahme-
einrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte oder sonstige Unterkünfte für
Flüchtlinge oder Asylbegehrende von den Festsetzungen des Bebauungsplans
befreit werden, wenn an dem Standort Anlagen für soziale Zwecke als Aus-
nahme zugelassen werden können oder allgemein zulässig sind und die Abwei-
chung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit öffentlichen Belan-
gen vereinbar ist. 2 § 36 gilt entsprechend.

(11) 1 Soweit in den Baugebieten nach den §§ 2 bis 7 der Baunutzungsver-
ordnung (auch in Verbindung mit § 34 Absatz 2) Anlagen für soziale Zwecke
als Ausnahme zugelassen werden können, gilt § 31 Absatz 1 mit der Maßgabe,
dass dort bis zum 31. Dezember 2019 Aufnahmeeinrichtungen, Gemein-
schaftsunterkünfte oder sonstige Unterkünfte für Flüchtlinge oder Asylbegeh-
rende in der Regel zugelassen werden sollen. 2 Satz 1 gilt entsprechend für in
übergeleiteten Plänen festgesetzte Baugebiete, die den in Satz 1 genannten
Baugebieten vergleichbar sind.

(12) 1 Bis zum 31. Dezember 2019 kann für die auf längstens drei Jahre zu
befristende
1. Errichtung mobiler Unterkünfte für Flüchtlinge oder Asylbegehrende,
2. Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter baulicher Anlagen in Gewer-
be- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten nach den §§ 8 bis 11 der
Baunutzungsverordnung (auch in Verbindung mit § 34 Absatz 2) in Auf-
nahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte oder sonstige Unterkünfte
für Flüchtlinge oder Asylbegehrende

von den Festsetzungen des Bebauungsplans befreit werden, wenn die Befreiung
auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen
vereinbar ist. 2 § 36 gilt entsprechend.

1 BauGB § 246 Baugesetzbuch
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